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Sachverhalt und Antrãge 

Gegen das am 8. Oktober 1982 angemeldete, am 8. Januar 1986 

mit 17 Anspruchen erteilte Patent Nr. 77 505 wurde am 

26. August 1986 (01) und am 8. Oktober 1986 (011) Einspruch 

eingelegt, da es den Artikein 52 (1), 54 (1) und 56 EPU 

nicht genüge. 

Mit Entscheidung vom 24. Juni 1988 wies die Einspruchs-

abteilung die Einsprüche zurück, da die Anforderungen an 

Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllt seien. 

Dagegen richtet sich die von beiden Einsprechenden eirige-

legte Beschwerde, die unter Entrichtung der Beschwerdegebühr 

fristgemäB am 06. und 22. August 1988 eingereicht wurden. 

Die Beschwerdebegründungen sind am 22. August 1988 (011) und 

am 26. Oktober 1988 eingegangen. 

Darin wiederholen und ergänzen die Beschwerdeführer ihre 

Einwànde gegen das Patent, unter anderen mit Bezug auf eine 

angenommene, óffenkundige Vorbenutzung und folgende 

Dokumente: 

 DE-A--2 904 986 

 DE-U-7 025 231 

 DE-U-7 632 457 

(ha) Fertigungs- bzw. Montagezeichnungen der Firma 

Wilh. Frank GmbH 

Roto-Sach-Nr. 6 2831 815 20 Zuschlagsicherung, und 

(lib) Roto-Sach-Nr. 6 5203 803 20 Scherenfuhrung 

Bestehlblatt Firma Wilh. Frank GmbH, 

Bestellung voni 27.03.79 

5 Seiten Lieferscheine vom 10.4.79 

zuin Auftrag gemäB (12a) 
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2 	 T 388/88 

Die Beschwerdegegnerin widerspricht den vorgebrachten 
Argumenten mit Hinweis auf das Einspruchsverfahren. Sie 

bestreitet insbesondere die geltend geinachten of fenkundigen 

Vorbenutzungen durch Nicht-Wissen. 

IV. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Beschlag für kippbare oder kippbare und drehbare Flügel 

von Fenstern, Türen od. dgl. mit einein sich etwa am 

Flügeluinfang erstreckenden Ausstellarm (2), der einerseits 

am Blendrahinen angelenkt und andererseits durch eine Dreh-

Schiebe-Verbindung mit dem Flügel verbunden 1st oder 
umgekehrt, wobei der Gelenkbolzen der Dreh-Schiebe-Verbin- 

dung einen Schlitz (4) einer bevorzugt durch eine Stuip-
schiene (5) gebildeten oder an einer solchen befestigten 

Führungsschiene (11) durchfaBt, der Schlitz im Bereich einer 

Abkrôpfung der Fuhrungsschiene angeordnet ist und un 
Abkräpfungsfreiraum (12) eine mit dem Gelenkbolzen 

zusanunenwirkende Federhalterung angeordnet 1st, 

dadurch gekennzeichnet, 
dai3 die Federhalterung durch ein forxnschlüssig un 

Abkröpfungsfreirauin (12) aufgenommenenes elastisches Bauteil 
(PaBstück 13) gebildet ist, welches das dein Flügel 

zugewandte Ende des Gelenkbolzens (3) in elnern Langloch (10) 

umschlieSt, dessen Lange (1) wenigstens dem für das Kippen 

des Flügels notwendigen LängenmaB des Schlitzes (Langloch L) 

entspricht, daB das Langloch (10) in beiden Endstellungs-

bereichen des Gelenkbolzens (3) dem Querschnitt des 

Gelenkbolzens (3) entspricht und in seinem sich an die 

Endstellungsbereiche zur Langlochmitte hin anschlieBenden 

Bereich (17) schmaler bemessen ist als der Gelenkbolzen 

(3) 	' S  

WI 
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3 	T 388/88 

V. 	Keine der beiden Beschwerdeführerinnen hat einen Antrag 

auf mündliche Verhandlung gesteilt. Sie beantragen, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu 

widerrrufen. 

Der Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurUck-

zuweisen. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Neuheit 

2.1 Nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gehärt em 

elastisches Bauteil zum Erfindungsgegenstand, das durch den 

Abkräpfungsfreiraum formschlüssig aufgenommen und ais 

11 (Pai3stück 13)" bezeichnet wird. Seine Form wird weiter 

durch ein Langloch bestimmt. Daraus und aus der stützenden 

Zeichnung ist zu entnehmen, daB das Volumen, das vondiesem 

PaBstück eingenommen wird, mit diesen die àuBere und innere 

Oberfläche festlegenden Angaben definiert wird. Da weitere 

Differenzierungen fehlen, handelt es sich um einen räum-

lichen Kärper, der zunächst den Freiraum, der durch die' 

Abkröpfung der Führungsschiene gebildet wird, ausfüllt. 

2.2 Ein solches Pal3stück ist durch keines der entgegengehaltenen 

Dokurnente of fenbart worden. 

Dokument (2) of fenbart zwar ebenfalls ein elastisches 

Bauteil, das jedoch den besagten Raum nicht ausfüllt, von 

ihm also nicht im Sinne des Anspruchs 1 formschlUssig 

aufgenominen wird. Es läBt sich lediglich von einzelnen 

Teilen vielleicht sagen, daB sie forinschlüssig ausgebildet 

seien - wenngleich dies nicht in eindeutiger Weise 

04627 	 . . ./. 



4 	 T 388/88 

of fenbart 1st. Es kann sich hier inôglicherweise auch nur 

daruin handein, den vorgegebenen Fornen ungefähr zu folgen. 

Jedenfalls fàllt auf, daB die Beschreibung selber dazu 

nichts sagt. Die Kaminer halt daher nicht für erwiesen, daB 

hier auch nur bereichsweise die genannte Formschlüssigkeit 

hinreichend of fenbart war. 

2.3 liii übrigen geht aus den Begründungen zur Beschwerde hervor, 

daB auch die Beschwerdeführer in Dokument (2), das als 

nàchstkoinmendes Dokument anerkannt wird, nicht die Gesaint-

heit der beanspruchten Merkmale erblicken. Weitere Ausfüh-

rungen zur Neuheit sind daher entbehrlich. 

3. 	Erfinderische Tãtigkeit 

3.1 Ausgehend von Dokument (2), das als nächster Stand der 
Technik dem ersten Teil des Anspruchs 1 zugrunde liegt, wird 

die objektive - keine Hinweise auf die erfinderische Lösung 

enthaltende - Aufgabe darin gesehen, für einen Beschlag der 

vorliegenden Bauart eine Ausgestaltung zu finden, die 

einfache Bauforin und Befestigung der Federhalterung bei 

hoher Belastbarkeit ermöglicht. 

Nach Dokument (2) wird ein elastisches Bauteil als gabel- 

färmige Federhalterung verwendet, das von unten an die 

Treibstange angebracht wird und dieselbe sowie die Führungs-

schiene durchdringt. Es erstreckt sich mit einem U-formigen 

Endstück ein Stuck welt in den Freiraum herein, der durch 

die Abkröpfung der Führungsschiene gebildet wird, und weist 

selber abgekrOpfte Form auf. 

Dexngegenuber zeigt das im Anspruch 1 definierte elastische 

Bauteil eine einfache, komnpakte Form und befindet sich 

vällig innerhaib des Freiraums. Es erfüllt infolgedessen die 

gesteliten Aufgaben durch einfachere, widerstandsfahigere 

Form und daher auch durch einfachere Befestigung. 

04627 	 . . 1... 



5  T 388/88 

3.2 Wie sich ausfolgendem ergibt, ist der Gegenstand nach 

Anspruch 1 dem Fachmann durch den entgegengehaltenen Stand 

der Technik nicht nahegelegt worden: 

3.21 Dokument (2) ist von einein anderen Problem ausgegangen. Es 

schlägt bei einer Feststelivorrichtung, die ebenfalls dem 

Verhindern des Zuschlagens des geoffneten Flügels dient, 

eine Ausbildung vor, die insbesondere die früher erforder- 

liche Schrãgstellung des Kopfbolzens im Führungsschiitz 

vermeiden soil. Dies wird im wesentlichen dadurch erreicht, 

daB der Kopfbolzen im Ausstellarm beweglich angebracht wird. 

Daher ist eine feste Führung des Bolzens in der Fuhrungs- 

schiene erforderlich. Zur Lagesicherung werden die schon 

erwàhnte gabelfarmige Federhalterung sowie eine Blattfeder 

vorgeschlagen. 

Aus diesen Sachverhalten sind jedoch keine Informationen zu: 

entnehrnen, die das Interesse des Fachmannes in Richtung der 

angegriffenen Merkmale hätten lenken können. Diese Merkinale 

haben insgesamt unter Anwendung des im Anspruch 1 inbegrif-

fenen Prinzips der Foringebung durch Raumfüllung eines 

gegebenen Freiraumes zu einer offensichtlich kaum mehr 

weiter zu treibenden Formeinfachheit geführt - und damit zu 

einer weitgehenden Umgestaltung der bekannten Feder-

halterung. 

3.22 Die Beschwerdeführerin 01 inacht geltend, daB sich der 

Erfindungsgegenstand aus den gemeinsam betrachteten 

Dokuinenten (2) und (ha), (hib) in nahehiegender Weise 

ergeben hätte. Die Kammer kann diesen Uberlegungen aus 

folgenden Gründen - selbst angenommen, die bestritteneri 

offenkundigen Vorbenutzungen wären erwiesen - nicht folgen: 

04627  . . ./. 



6 	 T 388/88 

Die in (ha) vorgeschlagene Zuschlagsicherung stimint wohi 

vor alleTn bezüglich der Form des Langloches weitgehend mit 

dem PaBstück nach Anspruch 1 überein - und mag deshaib un 
nachhinein den Eindruck erwecken, schon die ausschlaggebende 

Anregung verinittelt zu haben. Es handelt sich aber hier urn 

ein sehr flaches Gebilde, das auBerdem zum Einstecken in 

zwei Vorsprünge in besonderer Weise geformt ist. Daraus ist 
allerdings nicht abzuleiten, dieses Stuck sei bezüglich des 
Freiraums raumfühlend, also formschlüssig, auszubilden, denn 

hierzu lassen sich - wird eine Betrachtung ex post vermieden 

- aus (ha) und (llb) auch in Verbindung mit (2) keine 

Inforinationen bestiinmen. 

Daran vermögen die Uberlegungen der Beschwerdeführerin 01 
nichts zu ändern, die aus eirier lediglich marginalen, 
partiehlen forinschlüssigen Sicherung an der Scherenfuhrung 

schon auf das Nahehiegen des im Anspruch 1 definierten den 

Freiraum ausfüllenden PaBstückes schhie8en will. 

SchhieBlich wurde, entgegen der Meinung der Beschwerde-
führerin, auch nicht nur das elastische Bauteil nach (2) 

durch eine naheliegende Ausgestaltung der Zushlagsicherung 

nach (ha) ersetzt - denn keine Informationen sind den 

Dokumenten zu entnehmen, die über eine direkte Ubernahine 

dieser Zuschlagsicherung bei (2) hinausführen kännten. Der 

raumfühlende Aspekt ist ein Gesichtspunkt, der in beiden 

Dokuinenten nicht angesprochen wird und somit nicht als 

naheliegend zu betrachten 1st. 

3.23 Die Einsprechende 011 rnacht geltend, daB der Erfindungs-

gegenstand aus den Dokumenten (2), (11/12) und (4) in 

naheliegender Weise hervorgehe. Dokument (4) unterscheidet 

sich von (2) durch eine un entsprechenden Freiraum 

angeordnete Feder, die zwei Endstellungen fixiert. Sie 

könnte den Fachinann dazu veranlassen, die aus (11), (12) 

WI 
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7 	 T 388/88 

bekannte Zuschlagsicherung nicht mehr 
auBerhalb, sondern innerhaib des bekannten Freiraumes 
anzuordnen. In (4) läBt sich jedoch genau so wenig wie in 

den bisher genannten Dokuinenten eine Anregung bestixnmen, die 

das erfindungsgemãBe raumfüllende Gestaltungsprinzip 

ansprechen kónnte. 

3.24 Dokuinent (3) zeigt eine Ausstellvorrichtung mit einem 
EinsatzstUck (30), das zur Berücksichtigung verschieden 

langer Ausstellvorrichtungen dient und von unten in das un 

Querschnitt U-färrnige vordere Teilstück (16) des Führungs-

beschlagteils (11) (Figuren 7 bis 9) eingesetzt wird. Dieses 

Einsatzstück hat ebenfalls eirien U-fôrmigen Querschnitt und 

liegt innerhaib eines der Erfindung analogen Freiraums. Zur 

Anpassung an verschiedene Längen werden verschiedene dieser 

Einsatzstücke hintereinander vorgesehen, oder ihre Lage wird 

nach Làngsverschiebung durch Steckbolzen oder Klemmschrauben 

festgelegt. Auch in diesem Dokument sind also keine weiteren 

Inforinationen bestimmbar, die den Gedanken des erwähnten 

Formprinzips hàtten hervorrufen können. 

3.25 Die übrigen genannten Dokumente koinmen der Erfindung nicht 

nàher. Die zitierten Dokumente enthalten insgesamt auch bei 

gerneinsamer Betrachtung keine Informationen, die dem 

Fachmann zur Bestiinmung der angefochtenen LOsung hàtten 

dienen kônnen. 

3.26 Aus den in den Entgegenhaltungen ersichtlichen Formen zeigt 

sich, daB der Fachmann stets von un Aufbau oder im Detail 

verhältnisinäBig kompliziert gegliederten Formelementen 

ausgegangen ist, die in üblicher Weise die verschiedensten 

Anforderungen wiederspiegein. In keinem einzigen Fall läBt 

sich jedoch ein entsprechendes oder ähnliches Bauteil 

erinittein, das eine mit der Erfindung vergleichbare einfache 

rauinfüllende Kornpaktform zeigen würde. Soiche Kompaktformen 

'..1 
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hàtten sich jedoch - wãren sie un Repertoire des einschlä-

gigen Fachinannes verfügbar gewesen - in irgendeiner Weise 

auf deni speziellen Fachgebiet etabliert haben müssen. Da 

dies nicht der Fall ist, halt die Kaimner dafür, daB dein nach 

Vereinfachung suchenden Fachmann auch aus seinent praktisch 

angewendeten Fachwissen heraus keine Inforinationen verfügbar 

waren, die zur Bestimrnung der gefundenen Lösung ausgereicht 

hätten. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wurde daher dent Fachxnann 

nicht in naheliegender Weise durch den Stand der Technik 

nahegelegt. 

Der Gegenstand von Anspruch 1 genugt ntithin den 
Anforderungen an Neuheit und erfinderische Tätigkeit und ist 

nach den Artikein 52(1), 54 (1) und 56 EPU patentierbar. 

Anspruch 10 ist durch Rückbezug von Anspruch 1 abhängig und 

bleibt tnit diesern bestehen. Dasselbe gilt für die restlichen 

Ansprüche. 

Entscheidungsformel 

Aus dieseri Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der GeschäftsstellenbealTlte 
	 Der Vorsitzende 

M. Beer 
	 G. Szabo 
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